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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1997

Norm

ARHG §58

Rechtssatz

Es ist ein Grundsatz des internationalen Strafrechtes, daß der ersuchte Staat nach seinen Verfahrensvorschriften

vorgeht (hier: Der Einwand gegen die in den USA o7enbar zulässige Vernehmung von Zeugen im Büro ihres Anwaltes

ist unbeachtlich).
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